
TAGUNG

Die Gemeinschaftsgerichtsbarkeit in der erweiterten Union – 
Optimierung und Qualitätssicherung in einer 

transnationalen Rechtsgemeinschaft

Carl Friedrich Nordmeier*

Die Erweiterung der Europäischen Union von
15 auf nunmehr 27 Mitgliedstaaten stellt die
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit vor neue Her-
ausforderungen. Legitimation und Akzeptanz
einer Rechtsgemeinschaft werden auch von
der Durchsetzbarkeit der von ihr eingeräumten
Rechte geprägt. Die Qualität der Rechtsverfol-
gung vor den europäischen Gemeinschaftsge-
richten zu sichern und zu optimieren ist – vor
allem vor dem Hintergrund der Erweiterung –
eine anspruchsvolle Aufgabe. Dem Begriff
der ‚Rechtsstaatlichkeit‘ kommt in diesem Zu-
sammenhang besondere Bedeutung zu. Fer-
ner gilt es zu berücksichtigen, dass sich der
Europäische Rat im Juni 2007 auf ein Mandat
für eine Reform des Primärrechts geeinigt hat,
sodass der ursprüngliche ‚Verfassungsvertrag‘
zu neuem Leben erwacht.

Die Heidelberger Tagung verfolgte daher, wie
Peter-Christian Müller-Graff in seiner Begrü-
ßung und Einführung deutlich machte, zwei
Ziele. Einerseits sollte eine Bestandaufnahme
des Status quo der Gemeinschaftsgerichtsbar-
keit erfolgen. Andererseits war eine Neuak-
zentuierung anzudenken, die vor dem
Hintergrund der gewachsenen Zahl der Mit-
gliedstaaten erforderlich sein könnte.

Das Rechtsstaatlichkeitsprinzip auf der Ebene
des Gemeinschaftsrechts

Als erster Referent analysierte Claus Dieter
Classen die Bedeutung des Rechtsstaatlich-
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keitsbegriffs in der Europäischen Union. Er
wies auf die unterschiedliche Konkretisierung
dieses Begriffs in den Mitgliedstaaten hin, um
sodann Regelungen des Vertrags zur Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft (EGV)
heranzuziehen, in denen das Rechtsstaatsprin-
zip zum Ausdruck komme. Die Betrachtung
der Rechtsprechung veranlasste Classen zu
der Beobachtung, dass das Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) den Begriff ‚Rechts-
staatlichkeit‘ wesentlich öfter nutze als der
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf-
ten (EuGH). Allerdings fände sich eine Viel-
zahl von Einzelfällen, in denen die Generalan-
wälte zur Begründung der Schlussanträge das
Rechtsstaatsprinzip verwendeten. Der EuGH
rekurriere vor allem dann auf das Prinzip,
wenn er eine eigene Kontrollkompetenz eröff-
nen wolle, die sich nicht direkt aus dem Ver-
tragstext ableiten ließe. Die Zurückhaltung in
der Heranziehung des Rechtsstaatlichkeits-
prinzips indiziere aber nicht, so Classen, ei-
nen Mangel an Rechtsstaatlichkeit auf Ge-
meinschaftsebene. Vielmehr ließe sich die
große Mehrzahl der Ergebnisse auch durch
Anwendung konkreter Rechtsinstitute erzie-
len, sodass ein Rückgriff auf das Rechts-
staatsprinzip vielfach nicht erforderlich sei.

In der folgenden Diskussion ging es um das
Wesen des Rechtsstaatsprinzips als allgemei-
ner Rechtsgrundsatz der Gemeinschaft und
sein Verhältnis zum Primär- und Sekundär-
recht. Insbesondere stellte sich die Frage, ob
das Rechtsstaatsprinzip selbst Teil des Pri-
märrechts sei oder eher in einem Komplemen-
tärverhältnis zu diesem stehe.

Der Beitrag von Jörg Gundel widmete sich in
einem ersten Teil den Gemeinschaftsrichtern.
Für das Verfahren der Richter-Auswahl sei in
Deutschland eine neue gesetzliche Bestim-
mung vorgesehen, deren Inkrafttreten aber an
den Vertrag über eine Verfassung für Europa
(VVE) gekoppelt wurde. Gesichert werde die
richterliche Unabhängigkeit auf Gemein-
schaftsebene durch die zeitliche Begrenzung
der Amtszeit, Artikel 223 EGV, das Kollegi-
alprinzip sowie das Beratungsgeheimnis. Zu-

dem legte Gundel dar, dass die Anforderun-
gen an ein „faires Verfahren“ in den
Mitgliedstaaten divergieren. So sei die Zuwei-
sung einer Rechtssache an einen Spruchkör-
per vor den europäischen Gerichten nicht so
transparent wie in Deutschland. Auch überbe-
setzte Kammern seien problematisch.

Im zweiten Teil unterstrich Gundel die beson-
dere Bedeutung der Schlussanträge der Gene-
ralanwälte für die Kohärenz der Entscheidun-
gen. Die Schlussanträge hätten keinen
Charakter von „dissenting opinions“. Den-
noch stellten sie die persönliche Sicht des Ge-
neralanwalts dar, sodass umfangreiche Ver-
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weise im Urteil auf die Schlussanträge
bedenklich seien. Auch würden die Parteien
zu den Ansichten des Generalanwalts im Ver-
fahren nicht gehört. Hier zeichnet sich ein
Konflikt mit Artikel 6 der Europäischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) ab, der jedoch nach
Meinung des EuGH durch eine mögliche
Wiedereröffnung des Verfahrens gelöst wird.

Die Diskussion zielte zunächst auf die unter-
schiedlichen Voraussetzungen zur Berufung
als Richter am EuGH und am Gericht Erster
Instanz (EuG) ab. Es folgten Hinweise auf die
Vorschlagspolitik sowie den Konflikt zwi-
schen dem Verlangen nach Transparenz ei-
nerseits und dem Schutz des richterlichen Be-
ratungsgeheimnisses andererseits.

Effektiver und vorläufiger Rechtsschutz im
Gemeinschaftsrecht

Bernhard W. Wegener nahm die Effektivität
des Rechtsschutzes vor den Gemeinschaftsge-
richten in den Blick. Er sprach sich für einen
Vorrang des nationalen, das heißt dezentralen
Rechtsschutzes aus, ohne jedoch den hierar-
chischen Aufbau mit Gemeinschaftsgerichten
an der Spitze grundsätzlich in Frage stellen zu
wollen. Wegener exemplifizierte dies an drei
Punkten. Zunächst erfolgte eine Analyse der
Schranken des Individualrechtsschutzes nach
Artikel 230 Absatz 4 EGV. Problematisch sei
die von der Norm geforderte „individuelle
Betroffenheit“, welche den Rechtsschutz ein-
enge. Die Rechtssuchenden kämen bei man-
gelnder individueller Betroffenheit zu den eu-
ropäischen nur über die nationalen Gerichte.
Zweiter Punkt war die auf Gemeinschafts-
ebene fehlende Nichtvorlagebeschwerde. Die
Vorlage an die europäischen Gerichte könnte
vor diesen nicht erzwungen werden, obgleich
das Vorlageverfahren den dezentralen und
zentralen Rechtsschutz in entscheidender
Weise verknüpfe. Zu bedenken stehe jedoch,
dass eine Nichtvorlagebeschwerde die
Rechtskraft nationaler richterlicher Entschei-
dungen relativiere. Drittens kritisierte Wege-
ner den numerus clausus der Klagearten vor

den Gemeinschaftsgerichten. Dieser beein-
trächtige die Effektivität des Rechtsschutzes.
So müsste etwa eine Nichtigkeitsfeststellung
zwar nach Artikel 233 EGV von den Organen
beachtet werden. Im Übrigen bleibe aber
Raum für eine neue Entscheidung. 

Zum einstweiligen Rechtsschutz referierte
Alina-Maria Lengauer. Ausgehend vom
Rechtsstaatsprinzip erörterte sie dessen Zu-
sammenhang mit dem einstweiligen Rechts-
schutz, um Vorgaben aufzuzeigen, die jenes
für diesen aufstellt. Aus Artikel 220 EGV er-
gäben sich gewisse rechtsstaatliche Anforde-
rungen. Insbesondere verlange die Norm, so
Lengauer, Effektivität des Rechtsschutzes (ef-
fet utile). Vor diesem Hintergrund käme in
Artikel 242f. EGV ein allgemeiner Rechts-
grundsatz der mitgliedstaatlichen Rechtsord-
nungen zum Ausdruck, nämlich dass durch
die Verfahrensdauer die Rechtspositionen der
Parteien nicht beeinträchtigt werden dürften.
Es gelte zudem, die Wirksamkeit der Ent-
scheidungen der Gemeinschaftsgerichte zu si-
chern. Auch diene der einstweilige Rechts-
schutz der einheitlichen Anwendung des
Gemeinschaftsrechts. Lengauer analysierte
dann die Möglichkeit, einstweiligen Rechts-
schutz gegen Gemeinschaftsakte vor nationa-
len Gerichten zu erlangen. Sie betonte dessen
Akzessorietät zum Hauptsacheverfahren und
gab zu bedenken, dass in die nationalen
Rechtssysteme eingegriffen werde, wenn
diese einen entsprechenden einstweiligen
Rechtsschutz nicht kennen.

Kooperatives Zusammenwirken der mitglied-
staatlichen und der Gemeinschaftsgerichte

Das Zusammenspiel der Gemeinschaftsge-
richte mit den nationalen Gerichten behan-
delte Andreas Haratsch. Er ging davon aus,
dass einerseits die Union von den Mitglied-
staaten eine rechtsstaatliche Organisation for-
dere, andererseits aber auch die Mitgliedstaa-
ten von der Union eine rechtsstaatliche
Struktur verlangten. Für die deutschen Ge-
richte handele es sich bei unmittelbar an-
wendbarem Gemeinschaftsrecht um „Recht“



Arbeitskreis Europäische Integration • Tagungen integration – 4/2007 533

im Sinne von Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz.
Normenkollisionen müssten vermieden wer-
den, wobei der Vorrang des Gemeinschafts-
rechts neben den Vorrang des Gesetzes trete.
Der Nichtanwendung gemeinschaftsrechts-
widrigen nationalen Rechts stellte Haratsch
die Nichtanwendung grundgesetzwidrigen
Gemeinschaftsrechts gegenüber. Im Hinblick
auf ein jüngeres Urteil des Bundesarbeitsge-
richts1 thematisierte er das Problem ausbre-
chender Rechtsakte.

Zudem sei effektiver Individualrechtsschutzes
zu gewährleisten. Nationales Prozessrecht
müsse so ausgelegt werden, dass effektiver
Rechtsschutz gegen mitgliedstaatliche Umset-
zungs- und Vollzugsakte erlangt werden
könne. Hinzu trete das Vorabentscheidungs-
verfahren auf europäischer Ebene. Haratsch
nannte außerdem die Möglichkeit der Verfas-
sungsbeschwerde, gestützt auf Artikel 101
Abs. 1 S. 2 Grundgesetz, wenn nationale Ge-
richte vorlagepflichtige Fragen nicht vorleg-
ten. Der Begriff des „gesetzlichen Richters“
werde hier gemeinschaftsrechtlich aufgela-
den und durch den Gemeinschaftsrichter er-
gänzt. Die Kooperation zwischen den
Gerichten der Mitgliedsstaaten und den Ge-
meinschaftsgerichten wurde anhand der ‚So-
lange‘-Rechtsprechung des BVerfG nochmals
verdeutlicht.

Dieter Kraus sprach zur Sicherung der
Rechtsstaatlichkeit aus der Perspektive des
EuGH. Auch er betonte das Kooperationsmo-
dell zwischen dem EuGH und den Gerichten
der Mitgliedstaaten. Es bestehe keine Hierar-
chie, weil ein Rechtsmittel oder Rechtszug
zum EuGH nicht existiere. Terminologisch
grenzte Kraus den Begriff der Rechtsstaat-
lichkeit von dem der Rechtsgemeinschaft ab.
Der Gerichtshof bevorzuge es, auf die Rechts-
gemeinschaft zu rekurrieren, weil der Begriff
der Rechtsstaatlichkeit im nationalen Bereich
stark ausdifferenziert werde. Auch entwickle
der EuGH eher anlassbezogen allgemeine

Grundsätze des Gemeinschaftsrechts, um
rechtsstaatliche Grundsätze zu wahren. Aus-
gangspunkt sei meist die Wendung der „Wah-
rung des Rechts bei der Auslegung und An-
wendung“ der Verträge (Artikel 220 EGV).

Kraus behandelte die rechtsschutzfreundliche
Handhabe des nationalen Verfahrensrechts,
die etwa zur Schaffung zusätzlicher Rechtsbe-
helfe im nationalen Prozessrecht verpflichten
könnte.2 Außerdem thematisierte er die
rechtsschutzeröffnende Umqualifizierung von
rechtsschutzlosen Akten der 3. Säule der Eu-
ropäischen Union, welche Einzelpersonen in
ihren Rechten beeinträchtigen.3 Daneben tra-
ten die Frage nach der Rücknahme bestands-
kräftiger, aber gemeinschaftsrechtswidriger
nationaler Verwaltungsakte sowie nach dem
Konflikt zwischen gemeinschaftsrechtlicher
Beihilfenaufsicht und nationaler Rechtskraft.

Abschließend war Kraus der Meinung, dass
durch die anstehende Reform des Primär-
rechts die Kooperation zwischen nationalen
und europäischen Gerichten eine Stärkung er-
fahren werde. Insbesondere sei mit einer
Schließung der Rechtsschutzlücken in der 2.
und 3. Säule zu rechnen.

Die Problematik des gesetzlichen Richters auf
Gemeinschaftsebene und der Gerichtsorgani-
sation behandelte Adelheid Puttler. In
Deutschland stelle das BVerfG strenge Anfor-
derungen an die Sicherung des gesetzlichen
Richters. Auf europäischer Ebene sei die Lage
weniger transparent, was die Frage nach ei-
nem subjektiven Recht auf den gesetzlichen
Gemeinschaftsrichter aufwerfe. Puttler unter-
schied zwischen dem EuGH und dem EuG.
Es zeigten sich Differenzen in den Verfah-
rensordnungen und der Gerichtspraxis bezüg-
lich der Besetzung der Kammern und der Zu-
weisungen der Verfahren an eine bestimmte
Kammer. Zu einem Recht auf einen vorbe-
stimmten Richter schwiegen sich die Verträge
sowie Artikel 6 EMRK und Artikel 47 Abs. 2

1 BAG vom 26. April 2006 (Az. 7 AZR 500/04).
2 EuGH vom 13.03.2007, Rs. C-432/05 (Unibet).
3 EuGH vom 27.02.2007, Rs. C-354/04 P (Gestoras Pro Amnistía).
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der Europäischen Grundrechtecharta aus. Am
ehesten könne ein solches als allgemeiner
Rechtsgrundsatz aus den Rechten der Mit-
gliedstaaten hergeleitet werden. Rechtsver-
gleichend werde aber deutlich, dass auch in
den Mitgliedstaaten erhebliche Divergenzen
bestünden. Dennoch befürwortete Puttler ein
subjektives Recht auf den gesetzlichen, das
heißt vorbestimmten Richter. Je weiter sich
die Gemeinschaftsgerichtsbarkeit ausdifferen-
ziere, desto mehr Transparenz sei von Nöten.

Unterschiedliche Verfahrensarten verlangen
unterschiedliche Vollzugsmechanismen

Im folgenden Referat differenzierte Waltraud
Hakenberg zwischen verschiedenen Verfah-
rensarten, um die Durchsetzung der Urteile
der Gemeinschaftsgerichte zu analysieren. In
Vertragsverletzungsverfahren ergäbe sich die
Pflicht zur Befolgung der Urteile aus Artikel
10 und 228 Abs. 1 EGV. Bei Nichtumsetzung
könnten ein Zwangsgeld oder ein Pauschalbe-
trag verhängt werden, wobei der EuGH auch
die Kumulation beider zuließe.4

Für die Nichtigkeits- und Untätigkeitsverfah-
ren stellte Hakenberg fest, dass Urteile in
Normkontrollverfahren in der Regel ohne
Weiteres befolgt würden. In Verfahren unter
Beteiligung Privater wache die Kommission
über die Einhaltung der Urteile. Für Beamten-
sachen fokussiere das Gericht für den öffentli-
chen Dienst die Kontrolle der Exekutive,
kassiere aber nur die Verwaltungsentscheidun-
gen, das heißt ersetze sie nicht durch eigene.
Da Beamte in einem besonderen Gewaltver-
hältnis stünden, sei ein Mechanismus zur
Durchsetzung von Urteilen nicht nötig.

Das Vorabentscheidungsverfahren erlaube dem
Gerichtshof nur, Auslegung beziehungsweise
Normenkontrolle des Gemeinschaftsrechts für
die nationalen Gerichte durchzuführen. Haken-
berg thematisierte die Pflicht der Vorlagege-

richte, die Rechtsmeinung des EuGH zu befol-
gen und leitete hieraus eine gewisse
Präjudizwirkung der EuGH-Rechtsprechung
nach Artikel 10 EGV her. Ein neuer Durchset-
zungsmechanismus liege in der Haftung der
Mitgliedstaaten für judikatives Unrecht.5 Au-
ßerdem kamen zum einen die ‚Rückwirkung‘
von Auslegungsurteilen und zum anderen die
‚Wirkungsaussetzung‘ zur Sprache. Hakenberg
unterstrich abschließend die Bedeutung der
Autorität der Gemeinschaftsgerichte.

Gemeinsame Sicherung der Rechtsstaatlich-
keit durch EuGH und EGMR 

Schließlich erörterte Johan Callewaert die
Rolle des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) für die gemein-
schaftsrechtliche Rechtsstaatlichkeit. Diese
werde durch die Rechtsprechung des EGMR
beeinflusst, verstärkt, ergänzt, korrigiert und
überprüft. Grundlage hierfür bilde ein beson-
deres Kooperationsverhältnis zwischen dem
EuGH und dem EGMR. So sei für die Ge-
meinschaftsgerichte die EMRK in der Ausle-
gung verbindlich, die sie durch den EGMR
gefunden habe.6 Callewaert unterstrich, dass
die EMRK von einer Rechtserkenntnisquelle
zu einer Rechtsquelle des Gemeinschafts-
rechts angewachsen sei. Zudem könne sie
dazu dienen, Lücken im Rechtsschutzsystem
der Gemeinschaft zu schließen. So sei eine
Verletzung von Artikel 6 EMRK denkbar,
wenn ein nationales Gericht seiner Vorlage-
pflicht aus Artikel 234 EGV nicht nach-
komme. Letztlich habe die Konvention auch
eine Korrekturwirkung. Im Zweifel müsse
konventionswidriges Gemeinschaftsrecht hin-
ter konventionskonformem mitgliedstaatli-
chen Recht zurücktreten.7 Dennoch sei das
Verhältnis der EMRK zum Gemeinschafts-
recht keine „Einbahnstraße“. Vielmehr ließen
sich auch Auswirkungen der Rechtsprechung
des EuGH auf die Entscheidungen des EGMR
nachweisen. Nach Callewaert bewegen sich

4 EuGH vom 12.07.2005, Rs. C-304/02 (Fischerei in der Bretagne).
5 EuGH vom 30.09.2003, Rs. C-224/01 (Köbler).
6 EuGH vom 16.06.2005, Rs. C-105/03 (Pupino).
7 EuGH vom 12.09.2006, Rs. C-145/04 (Gibraltar).
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beide Gerichte aufeinander zu und arbeiten an
der Entstehung eines einzigen, gemeinsamen
Grundrechtsraums.

In seinem Schlusswort stellte Müller-Graff
Schnittmengen in zwei Bereichen fest, näm-
lich zum einen beim Kooperationsmechanis-
mus und zum anderen bei der Garantie des ge-
setzlichen Richters. Letztlich genüge die
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit den Grundsät-
zen einer transnationalen Rechtsgemeinschaft.

Die Tagung machte deutlich, dass die Vor-
stellungen von Rechtsstaatlichkeit auf Ge-
meinschaftsebene in verschiedenen Punkten
durchaus divergieren – wie auch die Metho-
den und Mittel, durch welche sie gesichert
werden soll. Im Kern jedoch bleibt auch nach
der Erweiterung der Union die legitimatori-
sche Kraft der ‚Rechtsstaatlichkeit‘“ für die
Gemeinschaftsgerichtsbarkeit von zentraler
Bedeutung.


